
Kooperationsvertrag MTV Wasbüttel / MTV Isenbüttel 
 

 Seite 1/3  
 

 

 

 

Kooperationsvertrag 

zwischen 

dem MTV Isenbüttel von 1913 e.V. 

 

dem MTV Wasbüttel 

 

 

 

 

Präambel 

 

Die beiden Sportvereine MTV Wasbüttel e.V. und MTV Isenbüttel von 1913 e.V. vereinbaren im 

Interesse ihrer Mitglieder die sportliche Zusammenarbeit. 

Beide Sportvereine bestehen aus mehreren Sparten, deren Sportler in der Vergangenheit bereits 

gelegentlich in Spielgemeinschaften zusammen gestartet sind oder ein gemeinsames Training 

durchgeführt haben. Der MTV Wasbüttel und der MTV Isenbüttel haben sich nun dafür entschieden, 

eine sportliche Partnerschaft miteinander einzugehen, die ein zukunftssicheres Miteinander ermög-

licht. Dabei wird von beiden Vereinen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung in allen Belangen als selbstverständlich angesehen.  

Die Kooperation soll zu einer Ergänzung der Sportangebote beider Vereine und zu einer Stärkung der 

Ressourcen führen. 

In einem ersten Schritt haben sich beide Vereine dazu entschlossen, einen Kooperationsvertrag zu 

vereinbaren. Mit dem vorliegenden Kooperationsvertrag wird das Angebot beider Sportvereine um 

Sportarten und Kurse erweitert, die jeweils nur in dem Partnerverein angeboten werden. Den 

Mitgliedern wird dabei ein vereinfachtes Verfahren der Gastmitgliedschaft im Partnerverein ermög-

licht, ohne dass sie eine zweite Mitgliedschaft erwerben müssen. 

Die Zusammenarbeit beider Sportvereine soll regelmäßig überprüft und angepasst werden mit dem 

Ziel, den Sportlern ein möglichst umfassendes Sportangebot zu bieten, Kapazitätsengpässe zu 

vermeiden und die Verwaltung zu optimieren. Ein partnerschaftlicher und sportlich fairer Umgang 

miteinander bildet dabei für beide Vereine die Basis ihrer Zusammenarbeit. 

 

 

  

und 
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Vertreten durch den Vorstand,   gemäß § 26 BGB, durch den nach außen hin vertretungsberechtigten 

1. Vorsitzenden MTV Wasbüttel 

Peter Marwede 

Im Winkel 7 

38553 Wasbüttel 

und dem MTV Isenbüttel, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die gemäß § 26 BGB 

nach außen hin vertretungsberechtigten  

1. Vorsitzenden   und   Geschäftsführer 

Dr. Dierk Hickmann     Helmut Herrmann 

An der Burg 8      Am Försterkamp 13 

38550 Isenbüttel     38550 Isenbüttel 

wird folgender Kooperationsvertrag geschlossen: 

§ 1 Name, Sitz und Zweck 

Um das sportliche Angebot und die sportlichen Tätigkeiten zu erweitern, wird zwischen den Vereinen 

MTV Wasbüttel e.V. und MTV Isenbüttel von 1913 e.V. eine Kooperation vereinbart. Die beteiligten 

Vereine haben jeweils in getrennten Vorstandsitzungen dieser Vereinbarung zugestimmt. Der Name 

und Sitz beider Vereine bleibt, wie in den jeweiligen Satzungen bestimmt, erhalten.  

Zweck ist es, die sportlichen Angebote der beiden Vereine zu erweitern.  Sportarten die von beiden 

Vereinen angeboten werden, sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen. 

Das Angebot ist auf maximal 2 Sparten/Sportarten/Kurse des Gastvereins beschränkt. 

Zusätzlich ist der Besuch von Vereinsveranstaltungen des Gastvereins nach Absprache möglich. 

Hierzu erfolgen Absprachen zwischen den beteiligten Vereinen im Einzelfall. 

§ 2 Dauer 

Die Kooperation wird zum 01.01.2017 vereinbart.  Ihre Dauer ist unbestimmt. Der Vertrag kann unter 

Einhaltung einer Frist von 6 Monaten jeweils zum Ende des Kalenderjahres von einem der beteiligten 

Vereine gekündigt werden. 

§ 3 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Selbständigkeit und Einlage 

Die Parteien dieser Vereinbarung bleiben nach wie vor als gemeinnützige sowie eingetragene 

Vereine bestehen und fördern nach wie vor – jeder für sich – den jeweiligen Zweck des Vereins. 

Bei Nutzung der sportlichen Aktivitäten im Gastverein wird vom Mitglied eine Umlage  erhoben, die 

an den Gastverein zu zahlen ist. Die Einbehaltung erfolgt nach den jeweiligen Satzungsregelungen 

des aufnehmenden Vereins.   
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§ 5 Geltungsbereich und sonstige Regelungen 

Die Vereinbarung gilt nur für Mitglieder der beiden Vereine. Die Mitglieder müssen bereits mindes-

tens 2 Jahre Mitglied in ihrem Stammverein sein. Für die Nutzung ist vom Mitglied eine gesonderte 

Mitgliedserklärung erforderlich (vgl. Anlage 2 „Eintrittserklärung im Rahmen des Kooperationsvertra-

ges“). Bei Kündigung der Mitgliedschaft im Stammverein enden die Regelungen zur Kooperation mit 

sofortiger Wirkung.  

Die betroffenen Sparten, Sportarten und Kurse mit den entsprechenden individuellen Höhe der 

Umlagen, sind in der Anlage 1 „Sparten, Sportarten, Vereinsveranstaltungen und Umlagen“, die als 

Ergänzung zu diesem Vertrag gehört, beschrieben. 

Die Anlage „Sparten, Sportarten, Vereinsveranstaltungen und Umlagen“ wird von den Vorständen 

der beiden Vereine einvernehmlich abgestimmt. Sie kann jederzeit angepasst werden, wenn die 

Umstände dies erfordern. 

§ 6 Datenschutzbestimmungen 

Die an der Kooperation teilnehmenden Personen werden in beiden Vereinssystemen als Mitglieder 

geführt. Einmal jährlich erfolgt ein Bestandsabgleich der betroffenen Personen. Über eine Kündigung 

wird der jeweilige Verein umgehend informiert.  

§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.  

MTV Isenbüttel      MTV Wasbüttel 

 

 

Dierk Hickmann   Helmut Herrmann   Peter Marwede 

1.Vorsitzender   Geschäftsführer   1.Vorsitzender 

 


